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RS OGH 1963/9/10 11Os128/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1963

Norm

StVO §16

Rechtssatz

Das Überholen ist auch dann verboten, wenn der Überholende damit rechnen muß, daß er den Überholvorgang nicht

mehr vor der ungeregelten Kreuzung abschließen kann.
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